
Mitteilungen der Ordenskorrespondenz
(abgeschlossen September 1967)

VERLAUTBARUNG ferenzen werden beauftragt, Richtlinien
DES VATERS erlassen für den „standesgemäßen Un-

Wiedereinrichtung des terhalt“ der Diakone. Als ihre spezifi-
schen Aufgaben werden angeführt: As-ständigen Diakonates
sistenz bei den liturgischen HandlungenPapst Paul VI gab Ausführungs- des Bischofs und Priesters, Spendung der

bestimmungen Ha Wieder- Taufe, der Eucharistie und der Sakramen-
dese1RTI1CHTtUNGg ständigen talien, Assistenz bei Eheschließungen,Diakonates 1n der r n Verkündigung und religiöse Unterweisungschen Kirche. Das vom 18. Juni 1967 ın verschiedenen gottesdienstlichen For-

datierte Motu proprio „Sacrum diacona-
TUS ordinem“ wurde bereits cseit wel Jah-

Inen, soziale, carıtative un verwaltungs-
technische Aufgaben, Verwaltung VO  a

TE  3 vorbereitet, 1n einer dritten Fassung Diasporagemeinden, Förderung des Laien-
des ntwurtfes VO  - einem internationalen apostolates. „Alle diese Aufgaben sind in
zwanzigköpfigen Bischofskomitee geprüft voller Gemeinschaft mıt dem Bischof und
un nach dessen Voten überarbeitet. Das seinen Priestern durchzuführen, das heißtDokument enthält die kanonischen Richt- unter der Autorität des Bischofs un deslinien, nach denen die Einführung des Priesters, die diesem Ort der SeelsorgeDiakonats nach Beschluß der Bischofs- vorstehen.“ Über das „geistliche Leben“konferenzen der nach Antrag der Gene- der Diakone werden LLUT allgemeine An-
ralkongregationen der Ordensgemein- weisungen gegeben über eine Regelmäßig-schaften mıiıt Billigung des Papstes erfol- keit der Schriftlesung, des Sakramenten-
gcn soll Die geltenden Bestimmungen des empfanges, der Teilnahme Exerzitien
G über Rechte un: Pflichten der IDia- un des Studiums. Zur Brevierverpflich-kone bleiben, sSOoOweit die Regelun- Lung heißt e den Diakonen sel „sehr
SCIHl nichts ändern, uch für den ständi- angemessen”, weni1gstens einen VO  3 den
scnh Diakonat gültig, der nicht VOT Vol- Bischofskonferenzen festzulegenden eillendung des A Lebensjahres verliehen des £ffiziums verrichten. Herder-werden darf. Die wenigstens TrTel Jahre Korrespondenz 2 10967, 353.)umfassende Vorbereitungszeit col] nach
einer eigens schaffenden Studienord-
Nung, die uch 1ne praktische pastorale Lehrschreiben AD UD christ-
Ausbildung vorsieht, 1n einem besonderen lichen Soziallehre
Studienhaus unter der Leitung „Destge- Die Enzyklika Pauls VI
eigneter Vorsteher,, erfolgen. Vorausset- DTOgTeSS1O VO >6 Maärz 1967 ist
ZUNg für die Zulassung dem Vorberei- eın weiteres bedeutsames Glied in der
tungskursus ist iıne „natürliche Neigung“ der päpstlichen Lehrschreiben 7 DD
ZUrTr UÜbernahme - eines Amtes der kirch- christlichen Soziallehre. Im Anschluß .
lichen Hierarchie un eine „ausreichende die beiden Rundschreiben Johannes
Bildung“. Verheirateten Männern ist der r  ater et agistra” un: „Pacem 1n ter-
Zugang ZUE Diakonat uch ın neben- 115 un die Pastoralkonstitution des
beruflicher Ausübung mıit der Vollen- Vaticanums über die Kirche 1n der
dung des 55 Lebensjahres möglich, falls Welt VO  } heute hat diese Enzyklika die
die Ehefrau zustimmt. Die Bischofskon- Förderung des Fortschrittes der Völker
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U1n Gegenstand. Einléitend Jegt der Papst Invernäatisnalisde run.g der
die weltweiten Ausmaße der sozialen Fra- Kurie

VO  3 heute dar un behandelt Im Sinne einer Internationalisierung der
ersten eil die Gesamtheit der Probleme, römischen Kurie bestimmt das Motu
welche durch das Zusammenleben hoch- pProprio APTO comperto sane“ VO Au-
un minderentwickelter Völker 1n dieser Zust 1967 die Ernennung VO D1i0O-
klein gewordenen Welt entstanden sSind zesanbischöfen Mitgliedern
Er betont insbesondere, daß die Güter der Behörden des apostolischen
dieser Erde, das Eigentum un der Er- Stuhles. Papst Paul VL 11 damit
LTra aus Eigentum un Arbeit immer 1 eine Forderung des Vaticanums erfül-
Dienste des Gemeinwohles stehen musse., len In Zukunft werden nicht 1LLUI die Kar-
Im zweiten eil SEeiIz sich der Papst für dinäle Mitglieder der römischen Kongre-
1ne solidarische Entwicklung der Mensch- gationen se1n, sondern uch VO aps
heit ein, ruft ZUT Hilfe für die Schwachen, ernannte Diözesanbischöfe. Die Kardinal-

Recht un: Billigkeit 1ın den Handels- präfekten der Kongregatıion sollen VO:  ;

beziehungen un wahrer Menschen- den Bischofskonferenzen Vorschlagslisten
liebe auf Mit Dewegten orten wendet einfordern; aus diesen Listen ernennt der
sich der Papst In der Hoffnung auf eın aps frei die Mitglieder für die einzelnen
allseitiges Zusammenwirken für 1ne bes- Behörden, wobei einerseıts auf möglichste
Setife Welt alle Katholiken, Christen reuung hinsichtlich der Nationalität
un überhaupt alle Menschen uten dererseits auf echte Sachkenntnis hinsicht-
Willens (AAS 1967, 257) ich der Aufgaben der betreffenden Kon-

gregation geachtet werden wird Jeder
Marienverehrung römischen Behörde werden auf diese Wei-

Am Tage VOor seiner Reise ZUr s5o-Jahr- sieben Diözesanbischöfe zugeteilt. Der
Feier der Marienerscheinungen VO  - Fati- Religiosenkongregation werden außerdem

hat aps Paul VI Mai 1967 Trel Generalobere zugeteilt; eine diesbe-
das apostolische Mahnschreiben D1g- zügliche Vorschlagsliste reicht die „Ver-

beimüber die Verehrung ein1gung der Generalsuperioren“
un Nachahmung Mariens, der Mutter der Präfekten der Kongregation e1in. Damit
Kirche, erlassen. Auf der Grundlage des die Diözesanbischöfe die Residenzpflicht
achten Kapitels der Kirchenkonstitution 1n ihren Diözesen nicht ungebührlich

vernachlässigen CZWUNSECN sind, wirdlegt der Heilige Va  tier die kirchliche Ma-
rienlehre dar und ruft überzeugter jährlich einmal ine Vollversammlung der

Mitglieder jeder Kongregation stattfinden.Marienfrömmigkeit auf AAS 19067, 465)
Die Mitgliedschaft der Bischöfe dauert
fünf Jahre Es coll die Möglichkeit of=-Vollmachten für die Orıen-

talischen Bischöfe fen bleiben, daß der römischen Kurie 1M-
iIner wieder NeuUue Kräfte zugeführt WEerTr-Entsprechend der Bevollmächtigung der

Bischöfe der lateinischen Kirche durch das den; dabei ist ıne Wiederernennung
selbstredend nicht ausgeschlossen (L’Os-Motu proprio Pauls VI „De Episcoporum

muneribus” servatore Romano 187 VO: 67)VO: L5 Juni 1966 (vgl
G 19066, 201) ist nunmehr auch den Kurienre£orm

Bischöfen der orientalischen Kirchen durch Mit dem Datum VO August 1967
das Motu proprio „Episcopalis potestatis” wurde die Apostolische Konstitution aps

Pauls VI ZUTr: Reform der römischen KurieVO: Mai 1967 ın konformer Weise Be-
vollmächtigung erteilt worden (AAS 1967, veröffentlicht. Das Dokument, mıiıt dem
z85) der Papst einen ausdrücklichen Wunsch

4921



des Vatikanums erfüllt un e1n Vor- Güterverwaltung des Heiligen Stuhls;
haben Pius’ IM ausführt, beginnt mit Präfektur des Apostolischen Palastes;
den Worten „KRegimen Ecclesiae Univer- GSGtatistisches Büro.
sae  dr un 3 Januar 1968 1n Kraft

Wichtige Bestimmungen sind, dafß gamt:-
ach der Apostolischen Konstitution be- liche kurialen AÄmter (ganz gleich, ob
steht die Kurie in Kom künftig AaUSs fol- sich einen Kardinal der sonstige Miıt-
genden Institutionen arbeiter handelt) 1LUI noch auf fünf

Jahre verliehen werden . 1ne Wieder-Gtaatssekretariat der apst-
IN e.s Sekretariate« CETNECNNUNG ist möglich. ewisse Dienste

und Beratungsfunktionen können Laien
KNat für die öffentlichen M = übertragen werden. Es wird bei allen Be-
gelegenheiten der Kirche: hörden der Kurie darauf geachtet werden,
Neun KONn Zzregatunonen, die umm daß die Mitarbeiter AauUus der gesamten

katholischen Kirche ausgewählt und bei-eil Namen bekommen haben,
das jeweilige Arbeitsgebiet besser SCZOgCN werden. Im übrigen sollen die

Mitglieder der römischen Kurie einemkennzeichnen:
für die Glaubenslehre;: noch stärkeren Auswahlprinzip unter-

liegen. Neben der als selbstverständlichfür die orientalischen Kirchen;
für die Bischöfe; vorausgesetzien Begabung un Ekignung

(Kompetenz) werden besonders genannt:für die Disziplin der Sakramente;
für die Kiten; Frömmigkeit, Integrität der Lebensfüh-

und absolute Uneigennützigkeit. DieFür den Klerus;eal NN S N '© E für die Ordensleute un die Säkular- Zugehörigkeit einer Behörde des Apo-
stolischen Stuhles wird als Dienst, nichtinstitute;

für den katholischen Unterricht ; als Beginn einer Karriere betrachtet; eın
Anspruch auf Beförderung besteht nichtfür die Evangelisation der Völker der Um die Zusammenarbeit unter den ein-die Glaubensverbreitung. zelinen kurialen Behörden fördern, be-

Drei Sekretariate: kommt das Gtaatssekretariat (auch apst-
Z Förderung der Einheit der Christen; liches Gekretariat genannt) mehr Gewicht.

Der Kardinalstaatssekretär hat Koordinie-für die Nicht-Christen;
für die Nicht-Glaubenden. rungsvollmachten. Während mehrere nach

Abschluß des Vatikanums geschaffene
Die beiden „ ald eXxpPperimen- Gremien nunmehr voll in die Kurie ein-
SMa  - rrichteten Orgrane : gegliedert sind, ist der „KRat ZAUT: Durch-

der Laienrat führung der Liturgiekonstitution” eine
die Studienkommission Dauereinrichtung; wird aufgelöst wWerTl-päpstliche
„lustitia et Pax  48 den, sobald sSeiIne Aufgabe erfüllt hat

Für seine weiteren Arbeiten ist 1U der
Dreli Gerichtshöfe Sektion der Ritenkongregation zugeord-

Apostolische ignatur; net; seline Konsultoren werden zugleich
Heilige römische Rota; Konsultoren der Ritenkongregation.
Apostolische Pönitentiarie.

Die römische Kurie ist durch diese Neu-
Sechs BürOöOs: ordnung VO System her nicht demokra-

tischer geworden, wohl ber ist S1e durchil Apostolische Kanzlei;
DA Wirtschaftspräfektur; die Internationalisierung un durch die

Wechselbeziehungen zwischen Diözesan-Apostolische Kammer;
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Ordensdienst und Kuriendienstdienst, den mussen, ohne Beeinträchtigung ihrer
nicht mehr allein vertikal orjıentiert, SO11- Fürbittfrüchte, welche 61© auf Grund der
ern uch horizontal VO  3 allen Teilen der kirchlichen Praxis un! der Frömmigkeit
Weltkirche beeinflu(ßßt (L’Osservatore Ro- haben, unterbrochen werden dürfen, wenn

1n 190 V, T 67) eın unvorhergesehenes Hindernis eintirı
(Z Krankheit) der SONS eın rund

AUS DEM BEREICH DER besteht z Hochzeits- und Bestattungs-
DES APOSTOLISCHEN STUHLES messen) (AAS 1967, 220).

Antimodernisteneid z: OkumenischesBDirektor:/um
Glaubensbekenntnis Das Gekretariat ZUr Förderung der Einheit
er Antimodernisteneid ist 1n der orm der Christen hat E Mai 1967 da
des Jahres I910 abgeschafft, un! die Okumenische Direktorium ( Teil) VeI-

öffentlicht, welches Richtlinien Z Durch-Formel des Glaubensbekenntnisses, das
die 1m C 1.406 CI aufgeführten Geist- führung der Konzilsbeschlüsse über die

ökumenische Arbeit enthält. Zunächstlichen bei UÜbernahme estimmter Amter
un Dienstleistungen ablegen mussen, ist werden die ökumenischen Kommissionen

auf diözesaner, interdiözesaner der ter-vereintfach+ worden. Diese Verfügung hat
die Kongregation für die Glaubenslehre ritorialer Ebene behandelt ( Kapitel),

annn die Gültigkeit der VOo Geistlichengetroffen; die offizielle Mitteilung ZiNg der getirennten Kirchen un kirchlichenden Bischofskonferenzen über die papst-
lichen Vertretungen Das lau- Gemeinschaften gespendeten Taufen (2

Kapitel), die Förderung des geistlichenbensbekenntnis wird nach der For-
mel des Apostolischen Glaubensbekennt- Okumenismus iın der katholischen Kirche

(3 Kapitel), die Gemeinschaft 17 gelst-n1ısses abgelegt, dem folgendes (anstelle
des bisher sehr langen Textes) angefügt lichen Tun mıiıt den getrennten Brüdern,
wird: „Ich halte all das für Recht, Was besonders die Gottesdienstgemeinschaften
die Kirche durch das ordentliche Lehramt (4 Kapitel). (AAS 19067, 574) Vgl
über Glauben und Sitte immer gelehrt Wettstein, Ckumenisches Direktorium des

Sekretariats ZUT Förderung der Einheithat und lehrt, insbesondere, Was das Ge-
heimnis der Kirche, ihre Sakramente, das der Christen, Klerusblatt/München

1967, dn ] dnMeßopfer und den Primat des römischen
Papstes betrifft.” Den

Ernennungender als solcher vollständig
abgeschafft ist, hatte Papst Pius Der Generalsuperior der Steyler Missio-
Jahre IO010 eingeführt. 1918 hatte das 1Natie, Da Johannes ScChütte,

wurde als einer der ehn Vertreter vonHeilige Offizium verfügt, dafß die Pflicht
U: Ablegung dieses Eides bestehen bleibe, Orden und Gesellschaften päpstlichen

Rechtes in die Bischofssynode berufen. Erbis der Apostolische Stuhl anders be-
stimmt Die Irrtümer des „Modernis- Ist der einzige Ordensobere deutscher Ab-

stammung, der in die Synode gewähltMuUu:  n  ‘‘ wurden 11 Eid zusammengefaßt
und verworfen wurde. Seit kurzem gehört Schütte uch

dem Präsidium der „Vereinigung der
Gregorianische Messen Generalsuperioren“ (Unio Superiorum

Generalium)Die Konzilskongregation hat Z | 7
bruar 1967 erklärt, daß die Gregoriani- Der bisherige GCekretär der Religiosenkon-

gregation, der französische Dominikanerschen Messen, die grundsätzlich dreißig
aufeinanderfolgenden agen gefeiert wWeI- Paul PhRilıppe, Erzbischof VO:  -
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Heracleopolis n wurde Z GCekretär ens  ( hielt Prälat Protessor Dr. Audomar
der Kongregation für die Glaubenslehre Scheuermann (München) das Referat „Re-
ernannt (L’Osservatore Komano 150 formwünsche des Ordensdekretes Pertfec-

5 6. /  H 67) tae carıtatis un der Ausführungsbestim-
mungen”. Anschließend gaben die Augu-Zum Sekretär der Religiosen- stiner, Benediktiner, Dominikaner, TrTan-kongregation wurde Antonio ziskaner, Kapuziner, esuiten, Redemp-ernannt; Antonio Mauro (geb. torısten, Pallottiner, Salesianer, Spirita-

1914 in Kalabrien) War bisher Protokoll-
chef 1M Gtaatssekretariat. Er erhielt NET, Steyler Missionare, Irappisten un

/Zisterzienser Kurzberichte über
16 Juli durch Paul VI die Weihe Z

Erzbischof VO Tagaste (L’Osservatore
ihre Bemühung Anpassung un Er-

Komano 150 VO 5 1767
Zum Konsultor der Religiosenkongrega- Ferner wurden der Versammlung ıne
tion wurde der Karmeliter Reihe VO  3 Berichten un Intftormationen

berufen (L’Osserva- vorgelegt: a) Provinzial Dr Dietmar
tore Komano 160 15 67) Westemeyer OFM (Werl) Das Verhältnis

VO 1özese un: Orden 1n Deutschland
Der Erzabt Von St Ottilien, Dr usOo (bischöfliche Kommission für das Ordens-Brechter 'D Professor für Mis-

L, Seelsorgerat, Priesterrat, Laienrat,sionswissenschaft der Universität Mün- Ordensrat); Josef Spielbauer SS6R
chen, wurde UE onsultor des GCekre- (München un Missionskonferenz;:arıats für die Nichtchristen ernannt C) Dr. Felix Schlösser SR (Frankfurt):

Die Arbeit des erweiıterten IMS;
Josef GC157ik MS ordentli- (Ascheberg)eorg Mühlenbrock Sl

cher Professor der Missionswissenschaft Werkwochen der Novizenmeister 1967/68;
der Universität Münster, wurde ZU e) Franz VO  } Tattenbach 5) (Pullach) :

Mitarbeiter und Konsultor des Sekreta- Gründung der Arbeitsgemeinschaft der
riats FÜr die Nichtchristen ernannt Ordenshochschulen

Mit Vertretern des Arbeitskreises für ka-
tholische freie SchulenAUS DEM BEREICH DERNR (private)

ORDENSOBERNVEREINIGUNGEN Deutschland berieten die deutschen bte
un Provinziale über f i

Jahresversammlung der V 'D miMder Ordensschulen und
Vom bis August 1967 fand 1 e  © Das Gespräch wurde einge-
FExerzitienhaus Wüürz-Himmelspforten, leitet durch eın ausführliches Referat VO  >

burg, die Jahresversammlung der VD  S Direktor Dr Bernhard Stoeckle OSB,
STa Das Hauptthema der diesjährigen Ettal, diesem Thema
Versammlung War die
Jiare Erneuerung des Ordens- Anstelle VO  j Dr Gebhard Fhesenmeyer
leb ü . Mit der rage „Ordensmann FMcap (Altötting) un: Dr. Dietmar
und Seelsorge“ befaßten sich Zzwel Re- Westemeyer OFM (Werl), wurden Abt
ferate: Dr Emmanuel VO  3 Severus OSB Dr. Johannes Höck OSB (Scheyern) und
(Maria Laach) sprach über „Ordensleben Provinzial Michael Nordhausen OFM
als Ärgernis“ un Dr Otto Pesch (Düsseldorf) Ne  — 1ın den Vorstand der
(Walberberg) über „Ordensleben un VD  €) gewählt. Dr arl 5Siepen SS
Verkündigung”. Zum Themenkreis „An- wurde für die nächsten fünf Jahre ZU

passung un Erneuerung des Ordensle- Generalsekretär wiedergewählt.
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ERNEUERUNG DER das Leben 1n dieser Gemeinschaft. OM1
Die Religiosenkongregation 11 INa  - auf dem Weg über eın „Vor-

postulat” das erreichen, Was eigentlichhat den 11 März dieses Jahres 1ın Rom
Zweck des Postulates celber seıin sollte:versammelten Generaloberinnen
eit der Erprobung des Berufes für dieeın Dokument zugehen lassen, das DE

rektiven enthält für die Arbeit Aufgaben des Institutes VOTLT der Fin-

der kleidung un: Noviziat.Generalkapitel hinsichtlich
der wichtigen rage einer zeitgemäßen Ist daher (statt der Einführung eines
und ganzheitlichen | E „Vorpostulates”) nicht besser un VelI-

Ordensnachwuchses. Im einzel- nünftiger, sich wieder a  a

111e  . wurden folgende Orientierungen S> auf den eigentlichen 1' des
geben e  e Die Religiosenkongre-

gatıon meint dies
Postulat Hinfort möge mithin das Postulat wahr-

In den weiblichen Instituten MUu: gemäß haft als eit der Erprobung des Berufes
Cail. 559 un: 540 dem Noviziat C  ne und der Eignung für die Aufgaben des
mindestens csechs un: Öchstens zwölf Berufes verstanden werden, wobei
onate währende Postulatszeit VOTausSs- gleich ine erstie Einführung 1n die Spiri-
gehen. Dieses Postulat kann 1mM Novi- tualität der Gemeinschaft und des Or-
ziatshaus der 1n einem anderen gee1g- denslebens überhaupt vermittelt wird
neten Kloster unter Leitung einer Ostu- Die Postulantinnen bilden nichtsdesto-
lantenmeisterin verbracht werden. weniger ine eigene Gruppe unter der
In den me1listen Instituten wird die eit geistlichen Leitung der Postulanten-
des Postulates einfachhin als eil des meisterin; die Dauer beträgt sechs bis

zwoölf Monate wıe ın den Can 559 undNoviziates betrachtet, mıiıt dem einzigen
der fast einziıgen Unterschied, dafß die 540 vorgesehen ist Natürlich kann die

eit 1mM einen der anderen Fall uch Vel-Postulantinnen noch nicht das Kleid der
Novizinnen tragen. Praktisch bedeutet längert werden.
mithin das Postulat nichts anderes als ıne Das Postulat 1n diesem 1nnn verstanden
Verlängerung des Noviziates sechs un:! durchgeführt, ist nicht eın „Experi-
der mehr Monate. ment das allgemeine cht“ Im

Gegenteil. Wenn die Generalkapitel dieS0 kommt C da viele Institute gebeten
haben, möge eın „ VOrpPOStUTat. Durchführung des Postulates 1n der anse-

ührten Art un mit der erwähnten jel-eingerichtet werden, während welchem die
„Aspirantinnen” mıiıt dem wirklichen 1D setzung einführen, iun 61e damit et-
ben und apostolischen Wirken des Insti- Was, wWas VO allgemeinen echt schon
tuts 1n Berührung kommen. Diese eit immer unter „Postulat” verstanden wWOoT-

den ist; bedarf dazu keiner Genehmi-sol] 1n einem Haus der 1n einem Einsatz
verbracht werden, die Aspirantin gSung der Religiosenkongregation.
nüchtern sehen kann, wıe sich ihr Alltag
später wirklich gestalten wird. Auf diese Einkleidung
Weise kennen die Aspirantinnen e1m Nur allzu häufig wird sowohl VO  ’ den
Eintritt 1Ns Postulat bereits das Ordens- Gemeinschaften als uch selbst VO  3 den
leben 5! wI1e einmal seıin wird, wenn Schwestern der Einkleidung ıne größere
sS1e ewige Profeß haben Außerdem kön- Bedeutung beigemessen als der Protefi.
ne  - sich andererseits die Oberinnen eın Tatsächlich wird 1n nicht wenigen Insti-

ute erstere mıiıt feierlicheren un: ein-echtes Bild machen VO:  a den Qualitäten
der Aspirantinnen un ihrer Eignung für drucksvolleren Zeremonien begangen als
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etztere Das Konzil möchte die religiöse Spiritualität jedes Institutes (Ausfüh-
Weihe 1 Orden wieder 1NSs rechte Licht rungsbestimmungen Nr Zz)
rücken, un hat daher 1ine Überarbeitung Im übrigen mu{fßß das Novizlat eın Jahr
der Einkleidungs- un Profeßriten ansC- bleiben, cdas eiNZ1g un allein der reli-
ordnet. Der Kat für die Durchführung der g10sen und geistigen Ausbildung dient
Liturgiekonstitution” ist dabei, eın Zere- Das Novizlat mußf ferner wıe ın der Vier-
moniale für die Ordensprofeß herauszu- gangenheit „eine Gruppe für sich“ bil-
bringen. Die Religiosenkongregation ist den, wıe 1m CaIll. 5064 vorgesehen ISRn
der Auffassung, dafß die Einklei- Unerläßliche Bedingung fÜür die Zielset-
dung eıne rein interne Zere-

ZUNg des Novizlates ist „den alten in
monı1e sSein hat, 1n der Noviziats- einen Menschen verwandeln“
kapelle der 1 Oratorium, hne Fin- das ist die traditionelle Deutung der
ladung VO  - Familienangehörigen der Einkleidung) SOWl1le Aneignung der
Geistlichen; das heißt die Einkleidung Grundbegriffe der „Wissenschaft der Hei-
geschehe bar jeglicher Feierlichkeit. ligen”. amı diese tiefgreifende Umfor-

MUunNng vollzogen werden kann, ist e1n Jahr
Das kanonische Novı1ızlıats- nicht zuviel und, wenn einma! auf-

jahr gegeben der unterbrochen ist, kann
Das kanonische Noviziatsjahr soll den normalerweise nicht wieder begonnen
Charakter einer Zeit der geistlichen und werden. Es ist, wıe Pius D einmal Sal

Ein schlechtes Noviziat heißt soviel wıereligiösen Ausbildung beibehalten. Can
565 enthält Bestimmungen, die 1n ihrer auf Sand bauen Die Religiosenkon-
Tradition zurückreichen bis auf den hei- gregatıon ist daher die Einfügung
ligen Benedikt; 61e haben, nach ihrer einer Periode (von eın der wel Mona-
kirchlichen Billigung durch das Konzil VO  » ten, wW1e manche meinen) des Apostolates
Trient, das Novizlat aller Institute DE während des Novizlates, 61 © daß dabei
präagt, mMag sich Lehr-, Kranken- das Novizlat verlassen wird, G@e1 e daß

1m Noviziatshaus verblieben wird; diepflege-, Seelsorge-, beschauliche der Mis-
sionsinstitute handeln, nämlich: Einfüh- Religiosenkongregation ist celbst dann
rung 1ın das Gebetsleben, Aneignung der dagegen, wenln die ausgefallene eit al

ordensgemäßen Grundhaltungen, Studium das Novizlat angehängt würde. Solche
der Satzungen 1es5 alles untier Anlei- Apostolatsaufgaben können VO  5 den No-

tung einer Novizenmeisterin. vizınnen (innerhalb der außerhalb des
Noviziatshauses) ST nach Abschluß des

Schon seIit mehreren Jahren hat 1n den kanonischen Noviziatsjahres übernommen
me1isten Instituten ıne Überprüfung un werden. ber das kanonische Novizijats-
Erneuerung dieses Programms begonnen. jahr selber darf nicht unterbrochen WEel-
Diese Erneuerung mu ber noch weıter- den
geführt werden 1 Geist des Konzils-

Perioden des praktischen Einsatzes sollendekretes über das Ordensleben (Perfectae
caritatis) un: der dazu gehörenden Aus- nach den Ausführungsbestimmungen Nr

z nicht 1ın das Novizlat, sondern 1n dasführungsbestimmungen (Ecclesiae Sanlc-

tae), nämlich: Schriftlesung, Studium der eingefügt werden un haben
Kenntnis VOTLT allem während der eit des richtigTheologie des Ordenslebens,

des Lebens und des Geistes des Stifters verstandenen un durchgeführten OSTU-
lates ihren Platzun Ausbildung 1M apostolischen Geiste

des Institutes (vgl Ausführungsbestim- Gelbstverständlich ist nicht verboten,
daß die Novizinnen während des NovI1-IMUNSCIL Nr. 16) Überdies coll das NOovI1-

lat angepaßt Sein der Lebensart un ziatsjahres Dienste leisten bei kranken
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der alten Leuten ın den Pflegeorden — (des Novizlates) : 1€es5 empfiehlt sich VOT
wıe bei den Kindern ın den Lehrorden. allem bei noch unreifen Novizinnen, Gce1
Diese Kontakte sollen der weıteren Er- weil G1e sehr ung eingetreten sind, Ge1
probung diehen nicht ber der Ausbildung weil TST jJungst die Konversion (zur
für das Apostolat. katholischen Kirche) geschehen ist;

Novi- der 1 m uUun10rat die NovizinUnterbrechung des
za a e beginnt bereits ihr Studium ZEET: theore-
Im Hinblick auf die Kodex-Reform Be>- tischen und praktischen Fachausbildung

für das Apostolat; die OVizin wirdwährt die Religiosenkongregation Z
1M Sinne eines „Experimentes das behandelt, als ware GS1€e bereits Jung-

schwester;allgemeine Recht“ (Ausführungsbestim-
INuNnNgen Nr. 6 / daß iıne Novizin, die AuUu$s der 1n einem Haus des In-
persönlichen Gründen (z Gesundheit) 1n welchem alle Schwestern
mehr als 50 Tage das Novizilat untier- 1mM Einsatz stehen: die OVIziIn wird ein-
brechen mußte, das kanonische Noviziat gesetzt wıe jede andere Schwester:
nicht unterbrechen muß, wWI1e 1m Canl. ware gunstiger, wWEe11ll mehrere Novizinnen
5506 vorgesehen ist, sondern da die mıtsammen einem solchen FEinsatz ZEUBC-
Tage angefügt werden dürfen, VOTaUsS- führt werden könnten ‚- ıne Schwester
gesetztT, da{fs die Unterbrechung nicht län- soll dann für 61€e verantwortlich seın un
SCr als wel Monate dauerte. die geistliche Formung weiterführen.

Zweites Noviziatsjahr Wenn die OVIizIin die eit des verlänger-
Wenn das Postulat als Zeichen der Be- ten Novizlates außerhalb des Noviziats-
rufserprobung un: außerdem noch eın hauses verbringt, mu 61e eın bis wel

onate VOT der Profeß 1n NoviziatshausJuniorat Z 0 UB theoretischen und praktischen
Ausbildung für die apostolischen Arbeiten zurückberuten werden.
durchgeführt wird, hat eın zweiıites No- Hierbei handelt sich Iso nicht mehr
viziatsjahr nicht mehr die Bedeutung, die eın zweiıtes Noviziatsjahr, wIıe 1ın
ihm früher zukam. Darum regt die Ke- der Instruktion der Religiosenkongrega-ligiosenkongregation folgendes u08 tion VO  3 1021 vorgesehen WAar, sondern
a) Anstelle eines vollen zweıten Noviziats- iıne Verlängerung des Noviziates
jahres, dem alle Novizinnen des Institutes mıit dem Ziel, Zweiftel klären bezüglich
nach dem kanonischen Jahr verpflichtet der beruflichen Eignung einer Novizin,
sind, möge I1a  } das kanonische Jahr mehr wobei die Möglichkeit offen bleibt, G1€e ın
der weniger verlängern, SANlZ wWwI1e für eın anderes Milieu bringen, 61e
die einzelne OVizın angebracht scheint; muß nicht unbedingt ın der Umwelt des
diese Verlängerung kann einen Monat be- Noviziates der Juniorates bleiben;
tragen bis einem Jahr, ausnahmsweise der auch mit dem Ziel, innerhalb des
uch über eın Jahr Das Urteil über die Noviziates ıne ergänzende Weiterfüh-
Verlängerung un:! ihre Dauer steht der rung 1mM religiösen und geistlichen Leben
zuständigen Oberin Z ber uch die zu erreichen.
Ovizin selbst darf einen dementspre- Die Institute, die eın zweiıtes Noviziats-chenden Wunsch vorbringen. jahr beibehalten wollen, können 1es un

Die Zeitspanne der Verlängerung 61e können wWwıe bisher durchführen,
kann verbracht werden: der nach Belieben mit mehr Geschmei-
entweder 1m N0 vizijat hne Schließlich kann eın nstitut,digkeit.
Änderung der bisherigen Lebensweise wenn gewünscht wird, entscheiden,
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daß die Noviziınnen nach Abschluß des der zeitlichen Gelübde auf sechs Jahre
auszudehnen (can 5706 S 2))ıkanonischen Noviziatsjahres einer Grup-

uıunter einer verantwortlichen Leiterin
kEinige Institute haben die Erlaubnis

zusammengefaßt für ein der wel Mo- nachgesucht, Erfahrungen sammeln
nate der uch länger 0 Einsatz 1n

können, die Dauer der zeitlichen Gelübde
e1ıne Niederlassung versetzt werden, mit

auf sieben Jahre uszudehnen, indem 61€e
der Auflage, daß G1€e einen ona VOI der
Profeß 1Ns Noviziatshaus zurückkehren. geltend machen, welche Ausbildung

der eit des Juniorates vermitteln ih-
[ Diese verschiedenen Formen und Möglich- 1iel auferlegt Se1: drei Jahre Berufsaus-
keiten, das kanonische Noviziatsjahr bildung (mit Abschlußprüfung als Leh-
verlängern, moögen auf den Generalkapi- rerin, Krankenpflegerin der Sozialhel-
teln studiert werden. Jene borm, die mC- ferin), eın Jahr Praktikum 1n den VeIl-

fällt, kann ‚ad experimentum ” eingeführt schiedenen Aufgabenbereichen des Insti-
werden, hne dafß notwendig ist, und wel Jahre theologische Adıs-
die Religiosenkongregation rekurieren. bildung miıt Vorbereitung auf die ewige

Profe(.
Profeßfl und ze@ei +11-TS

che G2lübde Indes, diese Verlängerung der zeitlichen
Gelübde darf nicht absolut verstanden

a ) eit üund (LE der eKST CN werden; die Ausbildung der Schwestern
e 6 Wenn das Novizlat 1n einer kann durchaus uch nach der ewigen Pro-

der okizzierten Formen durchgeführt un foß durchgeführt werden, außerhalb der
beendet ist, wird die OVIZIN AD ersten geschlossenen Gruppe des Juniorates. 50
zeitlichen Profefß zugelassen. Die eli- geschieht Ja uch bei den Klerikern.
giosenkongregation ist bereit falls dar- Die Jungen Ordenskleriker cschließen oft

nachgesucht wird hne Schwierig- TST eın, wel der selbst reı Jahre nach
keiten 11 ınn eines Experimentes ©1- der ewigen Profe(ß die theologischen Stu-
lauben, da{fß die erste Profeß entg den 1en ab un werden Priestern geweiht.
Can 575 Nr un 574 Jahres-
tag der Einkleidung (nicht TT einen Tag Einige wenige Institute haben die
später) abgelegt werden darf, un War vorgebracht, die Dauer der zeitlichen (ze-
uch außerhalb des Noviziatshauses, ja lübde möge auf weniıger als auf drei Jahre
celbst außerhalb eines Klosters z 1n begrenzt werden, mıit der Möglichkeit, bis
ei1iner Pfarrkirche). rel Jahren verlängern, £alls 1e5

bei einzelnen JjJungen Professen notwendigDauer der zeitlichen GL
[ Nach dem derzeitigen Stand ist sein sollte (vgl Can 574 2) Die Ke-

ligiosenkongregation konnte diesen Bittendie Dauer der zeitlichen Gelübde durch
das Sonderrecht der Gemeinschaften B nicht entgegenkommen, da die Erfah-

rung der Mehrzahl der Generaloberinnenwöhnlich auf fünf Jahre angesetzt
das allgemeine Recht sieht bekanntlich ist, daß 1n den allermeisten Fällen fünf

Jahre wahrhaft notwendig sind.rel Jahre VOT Cd  . 574 1) die in
wenigstens wel Abschnitte VO: drei und
wel der wel un drei Jahren eingeteilt Einıge Generaléberinnen haben nachge-

sucht, da{fß ihnen die Vollmacht erteilt
werden, der überhaupt 1ın Jahresab- werden möOge, VO'  } den normalerweise
schnitte. fünf Jahren eın der wel Jahre der

uch mehr dispensieren, wenn in ein-Nach dem allgemeinen Recht ist mMmOßg-
ich hne daß iıne vorherige Erlaubnis zelnen Fällen die jungen Profeßschwestern

einen besonders gediegenen Eindruckdes Heiligen Stuhles nötig ist die eit
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machen. Die Religiosenkongregation hat VERLAUTBARUNGEN
die Erteilung einer solchen Vollmacht ab- DER DEUTITSCHEN
gelehnt, vermeiden, dafß sich die Kommunikationsmitteldispensierten Schwestern besser dünken
als die anderen; außerdem besteht die Die deutschen Bischöfe haben eın BC-
Gefahr, daß die höheren Oberinnen — meinsames Hirtenwort über die Kommu-

gen Personalmangels LLUT allzu leicht Qis- nikationsmittel erlassen, worıin auf die
pensieren und die Ausbildungsjahre Bedeutung der Instrumente der gesell-

schaftlichen Kommunikation hingewiesender Schwestern kürzen, die diesen jedoch
vielleicht mehr notwendig sind, als un: ZU Gebet für die der Gestal-
scheint. t(ung un: Verbreitung der Presse, des

Films un: der Programme VO  . HöÖT- un
Mithin steht die Religiosenkongregation Sehfunk Beteiligten, SOWI1Ee für die Leser,

dieauf dem Standpunkt, da für Zuhörer un Zuschauer aufgerufen wird
weiblichen Gemeinschaften (Amtsblatt öln 1007, 481—4809).
ıne zeitlichefünfjährige
Profeßdauer 2a In aNgSCMES  al Diaspora
sten ist, wobei die Oberinnen 1in Die deutschen Bischöfe haben Z LNas-
Jahr verlängern können, hne daß 661e poraopfertag 1n einem Hirtenwort (3e-
hierfür einer Ermächtigung durch den bet un: abe für die deutschen Diaspora-apostolischen Stuhl bedürtfen. Im 1Inn gebiete, besonders 1n Mitteldeutschland
eines Experimentes das allgemeine aufgerufen (Amtsblatt Aachen 1967, 61)Recht wird jedoch leicht die Erlaubnis —

teilt, die Zeitspanne der zeitlichen (Se-
lübde noch weıter verlängern, ber Militärseelsorge
Ööchstens für zwelIl, ın Ausnahmefällen Der katholische Militärbischof ür die
für drei Jahre deutsche Bundeswehr, Bischof Ftranz

Hengsbach, hat April 1967 icht-
Um das gesamte Problem der Dauer der linien für die Zusammenarbeit der katho-
zeitlichen Gelübde recht 1n den Blick lischen un der evangelischen Militär-
bekommen, mögen die Generaloberinnen seelsorge erlassen, die 1mM Einvernehmen
folgendes bedenken: Je weiıter die Zu- mi1t dem evangelischen Militärbischof
lassung ZUuU  — ewigen Profeß hinausgescho- festgelegt worden sind. Diese Richtlinien
ben wird, schwieriger wird e wollen die Entwicklung der ökumeni-
gatıv entscheiden un die Schwester schen Beziehungen 1m gesamtkirchlichen
wegzuschicken. Das ist ıne Forderung KRaum berücksichtigen. Die Militärseel-
der Liebe un! der Gerechtigkeit. Fs ist wird sich 1mM allgemeinen den Mög-
nicht recht, immer wieder die zeitlichen lichkeiten anpasseN, die in den jeweili-
Gelübde un!| verlängern gen Diözesen un Landeskirchen gegeben
lassen, wenn ernste Zweifel vorliegen, sind. Die Zusammenarbeit wird sich ın
ob 1ine Zulassung ZUr ewigen Profeß Je- erster Linie 1mM gemeinsamen Gebet

die Einheit der Kirche un den Friedenmals gewährt werden kann. Es ist sehr
selten, daß das Hinausschieben un eit- der Welt, 1M lebenskundlichen Unter-
gewınnen ıne Klärung bringt. Gewöhn- richt, ın lebenskundlichen Arbeitstagun-
lich endet die Angelegenheit dann damit, geCmI betätigen, während Gottesdienste,
daß 198028 einfach ZUr ewigen Profe( Werkwochen, Rüstzeiten, Exerzitien us

läßt, bloß weil nicht mehr möglich ist, immer bekenntnisgebunden, e
die Schwester wegzuschicken. (Vie cCOoN- trennt bleiben (Verordnungsblatt des
sacree 39, Juli/August 1967, 240—245). Militärbischofs 1967, 13

4929



AUS DEM BEREICH mit Irauungsmessen sollen Vormuttag
stattfinden: die Eucharistiefeier miıt derDER DEUTSCHEN
Spendung des Sakramentes der Ehe coll

Gottesdienst den Hochzeitstag pragen un nicht neben-
Das Ordinariat Berlin gibt folgenden Hin- sächlichen Rücksichten untergeordnet
wels: Grundsätzlich wird werden. Verboten bleiben auf jeden Fall
perikopenordnung in allen Werk- Irauungen miıt Messen Samstagnach-
tagsmessen angewandt, ob LLIU.:  - das For- mittag, der für den Beichtstuhl un die
mular des vorausgehenden Sonntags der onntags freibleibenVorbereitung des
einer Heiligenmesse gebraucht wird Be- MUu (Amtsblatt Eichstätt 1967, 85)
stehen bleiben ber die „Lectiones pro- Das Bistum Rottenburg hat Aprilpriae”, welche direkt VO  - dem betreffen-

1967 hinsichtlich der Trauungsvoll-den Heiligen der VO  ‘ dem Geheimnis
handeln, VO:  } dem die Messe gefeiert macht der Diakone vgl Kirchen-

konstitution Nr. 29) bestimmt: jedwedewird (z Pauli Bekehrung, Fest des hei-
ligen Barnabas, der heiligen Martha). generelle Trauungsdelegation ıst dUSSC-

schlossen; Diakone bedürfen VO:  o Fall
Wenn sich ber un „Lectiones TO- Fall einer speziellen Delegation Amts-priatae” handelt, die ILULI ausgewählt
worden sind, weil 611e einen besonderen blatt Rottenburg 1967, 77)
Aspekt des geistlichen Lebens der der Seelsorge
Tätigkeit eines Heiligen hervorheben Das Ordinariat München weist die GCeel-
(Evangelium Fest des Heiligen Franz SOTSCI darauf hin, da{f die Januar
Äaver), kann die Werktagsperikopenord- 1967 erlassene Verordnung über die

risdiktion der Militärgeist-NUuNngs gebraucht werden, uch bei Votiv-
INnessen verdient die Werktagsperikopen- liche vgl 8/ 1967, 314) beachtet
ordnung den Vorzug, wen1n diese Votiv- werde un die Militärgeistlichen bei der
1L1LEeS595€11 häufiger ZU!T Anwendung kom- Erfüllung ihrer seelsorglichen Aufgabe
INECN, Iso nicht AduUs einem besonderen nach Möglichkeiten unterstutzt werden
Grund bei gegebener Gelegenheit gefei- mögen. Grundsätzlich sind die dem Mili-
ert werden (Amtsblatt 19067, 26) tärbischof Unterstellten nicht der Gewalt

des Ortsordinarius un des OrtspfarrersSakramentenspendung entzogen, doch sollen die Diözesangeist-
Das Ordinariat Paderborn weist darauf lichen VO  : ihrer Jurisdiktion LLULTI Gje-

daß das Sakrament derhin, brauch machen, wenn Militärpersonen
Krankensalbung bis wel einem Ort wohnen, der keinem VO:
Stunden nach der sogenannten Fest- Militärbischof errichteten Seelsorgebezirk
stellung des Todes unter Bedingung SC gehört. Die Beurkundung kirchlicher
spendet werden kann. Wenn die Spen- Amtshandlungen (Taufe, FHirmung, Ehe,
dung unter Bedingung nicht mehr möglich Beerdigung) obliegt dem Militärgeist-
ist, weil der Priester spät gerufen lichen. Doch werden diese Amtshandlun-
wird, soll der Priester dem Verstorbe- gen iın den örtlichen Registern eingetra-
LL gehen, für den Toten beten geCnh, wenll der Ortspfarrer s1e C
unı den Angehörigen eın Wort des ommMen hat; für zusätzliche Eintragung
TIrostes gen (Amtsblatt Paderborn 1n den Militärkirchbüchern ist Mitteilung
1967, 72) das katholische Militärbischofsamt (53
Die Tendenz unter verschiedenartigen Be- Bonn, Koblenzer Gtraße 117a machen

(Amtsblatt München-Freising 1967, 415 (0)))gründungen ITIrauungen m ıt M e (-
feie Nachmittag Zzu erbitten, Für den alle rel Jahre erstellenden
ist unerwünscht: kirchliche Irauungen Seelsorgebericht gibt das rdi-
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narlat München 1ine Vorlage un nier- gestellt. Vorgeschrieben sind das Schul
weisung, damit 1n einer den heutigen praktikum während des zweıten theolo-
Erfordernissen entsprechenden Weise ab- gyischen Kurses un das Seelsorgeprakti-
gefaßt werde (Amtsblatt München-Frei- kum VO  - sechs Wochen für die Diakone
SINS 1967, 140—148) des Weihekurses mıit Dienst in Verkün-

digung, Liturgie, Seelsorgsarbeit un
Das Ordinariat opeyer teilt bezüglich der Pfarrverwaltung. (Amtsblatt RegensburgSegnungsvollmachten mıiıt die 1967, 80.)den Mitgliedern bestimmter priesterlicher

Empfehlend wird hingewiesen auf denereine gegebene Vollmacht, m1 Wn=
A =fachem Kreuzzeichen Gegenstände wel- Zeitschriftendienst, welchen die

hen un mıiıt ihnen Ablässe verbinden, beitsstelle für Zeitschrif£ften-
ist durch die 5 April 1967 in Kraft (44 Münster, Spiegelturm

4—8) herausgibt. Im Sinne der Aufforde-getiretene apostolische Konstitution „In-
dulgentiarum doctrina”“ vgl O 1967, ru1ls der deutschen Bischöfe VO Maärz

19065, daß die Katholiken sich bei der Wahl187—190) Nr. hinfällig geworden. ort
ihrer Lektüre VO  a} einem kritischen Urteilheißt „Der Christgläubige, der einen

Andachtsgegenstand (Kruzifix, Kreuz, leiten lassen un die Eltern un Erzieher
Rosenkranz, Skapulier, Medaille), der VO  5 diesbezüglich eine besondere Verantwor-
einem Priester rechtmäßig gesegne WUuI- Lung haben, wird den Seelsorgern nahe-
de, 1in frommer Gesinnung benützt, zBe- gelegt, 6S1e die Beurteilung achkun-
wınnt einen unvollkommenen Ablaß” diger Publizisten über die heutigen Illu-

strierten sich verschaffen, welcher dieserDiese Mitteilung wird gestuütz durch die
Schlußbestimmung der erwähnten Konsti- Zeitschriftendienst bietet; enn ist dem

einzelnen unmöglich, das vielfältige Antution, welche die weıtere Erneuerung
des Ablaßwesens ankündigt und erklärt: gebot der Unterhaltungspresse ber-

schauen können (Amtsblatt Rottenburg„Ablässe, die Gebrauch VO  - Andachts-
gegenständen gebunden sind un VOTI- 1967, 69)
stehend nicht erwähnt werden, erlöschen Kirchlicher LaiendienstTel Monate nach dem Tage, dem die-

Konstitution 1n den AAS veröffent- Im Bistum Hildesheim wurde Mäarz

licht wird”. Fine praktische Übersicht 1967 eın G eseHzZ Z 8 Regelung
der Rechtsverhältnisse derüber die Auswirkungen der Neuordnung kiırchlichen Beamten erlassen.des Ablaßwesens findet sich 1m Amtsblatt
Damit verbunden wurde ine Disziplinar-opeyer 1967, 464—4066. ordnung für diese irchlichen Beamten

Im Bistum Eichstätt wurde April veröffentlicht (Amtsblatt Hildesheim 1967,
1967 eın Seelsorgeamt mit den 135).
Referaten für Erwachsenenseelsorge, Er- ber e 111 fürwachsenenbildung, Jugendseelsorge un Vorprakti:kum

Katechetinnen gibt das BistumJugendarbeit errichtet (Amtsblatt Eichstätt
1967, 79) Passau folgende Mitteilung: weil die Auf-

nahme 1n das Erzbischöfliche Seminar für
Hinsichtlich der Katechese und Seelsorgshilfe 1ın MünchenSeelsorgeprak-
tika der Alumnen während der erst nach Vollendung des Lebens-
Semesterftferien bestimmt das Ordinariat jahres möglich ist, wird ür jungere Be-
Regensburg: einige Ferienpraktika, wıe werberinnen Z Überbrückung der feh-

lenden Jahre eın Vorpraktikum 1n Kinder-Werkeinsatz, sozialpädagogisches Prakti-
kum, Krankenhausdienst sind den heo- garten USW. ermöglicht (Amtsblatt Passau
logiestudierenden empfohlen, ber frei- 1967, 41)
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Schule und Erziehung hinzu, kirchliche Einrichtungsgegenstände,
die nach einer Kenovatıion nicht mehr Vel-Im Bistum opeyer ist eın kirchliche

Jugendplan des Bischöflichen Ju- wendet werden, durch die DiOzese
fachgemäß aufzubewahrengendamtes untier dem Februar 1967

probiert worden, der die gesamte und vegebenenfalls IIC Kirchenge-
meinden weiterzugeben. (Amtblatt opeyerJugendseelsorge der iÖözese ord-

116  > un zusammenfassen SOWI1eEe Hilfe für 1967, 4685; Fichstätt 1967l 08 ; Augsburg
1967, 154).die Bildungs- un Erziehungsarbeit bieten

will, die VO  5 Jugendseelsorgern, Jugend- MISSION
referenten, Jugendführern un -führerin-

Im Exerzitienhaus Himmelspforten, Würz-
Nern, SOWI1eE deren Mitarbeitern geleistet
wird (Amtsblatt Speyer 19067, 347):. burg, fand VO bis ugust 1967 die

Mitgliederversammlung des
Zum zweıiten Mal ist VO NSUtu FÜr Katholis  chen Missionsrates
ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte SIa Im Mittelpunkt der Versammlung
Bonn der Kardinal-Bertram- stand der Gedankenaustausch mit Vertre-
Preis ausgeschrieben worden. Die Ja tern des Deutschen Evangelischen Mis-
me der beiden Preisaufgaben 1967 sions-KRates über das Verhältnis
lauten: i Die seelsorglichen und sprach- der christlichen Missıonen
lichen Verhältnisse 1mM Bistum Breslau 1 zueinander und die Zusammen-

Jahrhundert, hauptsächlich aufgrund arbeit 141 Missionsfragen. Ne-
der Visitationsberichte; Die iın Schle- ferate diesem Thema hielten Professor
sien 1549, 1572, 18806, 1899, 1900 und 1926 BC- Dr Niels-Peter Moritzen, Hamburg: „Wie
haltenen deutschen Katholikentage in ih- stellen WITr uns die missionarische Zusam-
rer kirchen- un zeitgeschichtlichen Be- menarbeit vor:”, Dr Ludwig Wieden-
deutung. Schlußtermin der Einreichung INannl S, Bonn: „Welches ist der theolo-
dieser Preisarbeiten ist der April 1969 gische Hintergrund der missionarischen
Als Bearbeiter sind zugelassen: Katho- Zusammenarbeit?” un Dr Dietmar We-
lische Studenten einer deutschen Univer- stemeyer OFM, Werl „Offene Mensch-
S11a der Hochschule, Alumnen der Prie- ichkeit als Voraussetzung für die DAn
sterseminare der Bundesrepublik, un sammenarbeit ın der Mission”.
schließlich aus schlesischen Familien stam- ber „Folgerungen AUS den Ausführungs-
mende, nach dem Januar 1057 gyeweihte bestimmungen Zu Missionsdekret für
Priester, die jetz iın der Bundesrepublik die missionierenden Orden un Gemein-
atıg sind (Amtsblatt Freiburg 1067} z9) schaften“ sprach Professor Dr Bernwar:
‘6 Kirchenzgut, kirchliche Willeke OFM, Würzburg. (Die genannten
Gebäude Referate sind 1n diesem Heft der Ordens-
Mehrere Ordinariate sehen sich veranlaßt, korrespondenz abgedruckt. Vgl ben
VOLI Verkauf VO Kirchengut 373—419). eitere Berichte wurden TCHE-
hne stiftungsaufsichtliche Genehmigung ben VO  > Professor Dr Josef Glazik MSC,

wWarnen. Das Ordinariat Speyer macht Münster (Internationales NSILEU für 1N15-

darauf aufmerksam, daß der Antiquarıliats- sionswissenschaftliche Forschungen Der

handel insbesondere ten Holzverzie- Orientierungskurs für angehende Miss10O-

rungenl, Altären, Paramenten, Kirchen- nNaTre und Missionsschwestern 1mM Franz-
Hitze-Haus, Münster) - s Generalsekretärfenstern, Beichtstühlen, Kirchenbänken,

Bilderrahmen, Sakristeimöbeln, Kreuz- Dr arl Siepen C5S5SR, öln (Studienwo-
chen für Urlaubermissionare 1mM Haus derwegstationen, figürlichen Darstellungen

interessiert ist und fügt dem N\VLet. Begegnung iın Königstein); Jakob Hennn
E  J Aachen (Die Arbeit der Missions- unäußerungsverbot das Anerbieten
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Ordenspresse) s Präsident Paul Koppelberg Schulgesetzgebung
CSSE Aachen (Verteilung der Mittel des Art I5 der Verfassung VO Baden-
Auswäaärtigen Amtes) s S Prälat Gott£ried e hatte bisher gewähr-
Dossing, Aachen (Die Zentralstelle für leistet, daß die Formen der Volks=-
Entwicklungshilfe un: MISEREORKR). Der schule in den einzelnen Landesteilen
Vorsitzende der Bischöflichen m ı G nach den Grundsätzen un Bestimmungen
G1 3A für Wee Ltem 1858100 Weih- erhalten bleiben, die 19571 BC-
bischof Julius Angerhausen, Essen, golten haben Durch verfassungs-
ferierte über Aufbau, Aufgaben un Ziel- anderndes GResetz VO 1967
setzungen dieser Kommigssion. wurde Art I3 nunmehr dahingehend

difiziert

A Die öffentlichen Volksschulen
UN  g KIRCHE rund- un Hauptschulen) haben die

Konkordatsrecht Schulform der christlichen Gemeinschafts-
Der Apostolische Nuntius, Erzbischof schule nach den Grundsätzen und Bestim-

INUNSECIL, die 10951 iın Baden fürCorrado Bafile, hat April 1967 eın
die Simultanschule mit christlichem Cha-Schreiben den Außenminister Willy rakter gegolten habenBrandt gyerichtet, 1n welchem Be:-

sSOrgn1s über Verletzung des € Offentliche Volksschulen (Grund- und
Reichskonkordates durch Hauptschulen) In Südwürttemberg und
nmMeu e Schulgesetze einzelner Hohenzollern, die 5 1966 als Be-
deutscher LäNder ZUuU Ausdruck kenntnisschulen eingerichtet Nn, kön-

181  > auf Antrag der Erziehungsberechtig-bringt. Nachdem durch Art 25 des Kon-
kordates die auf Antrag erfolgende Er- ten in staatlich geförderte private Volks-

schulen desselben Bekenntnisses UumMSe-richtung staatlicher Bekenntnisschulen
gesagt ist, erwachsen die Schul- wandelt werden. Das Nähere regelt eın

gesetze 1n Baden-Württemberg un Rhein- Gesetz, das einer 7Zweidrittelmehrheit be-
dart.“”and-Pfal. Bedenken, weil dadurch die

Verletzung eines völkerrechtlichen Ver- Dieses letztere Gesetz ZUT: Ausführung
trages geschieht. Der Nuntius versichert, VO  - Art 15 Abs der Verfassung ıst
daß die Kirche einer fortschrittlichen innerhalb des verfassungsändernden (Ge-
Gestaltung des Schulwesens interessiert csetzes sofort erlassen worden (Amtsblatt
sel un grundsätzlich Entgegenkommen Rottenburg 1967, 47)
bei der Lösung strittiger Fragen zeıigen Art der Verfassung VO  » Rhein-wolle Die Kirche könne beanspruchen, and-Pfalz wurde durch verfas-
da 6S1e nicht einfach VOT vollendete Tat- sungsänderndes E Vo
sachen gestellt werde, sondern da{fß In

1967 1ın der gleichen Tendenz 5C-sinnvoller Anwendung der Freundschafts- ändert, dafß dieser Artikel nunmehr
klausel VO  j Art 33 vorherige Ver-

mıiıt Wirkung VO 18 1.0967 folgendenhandlungen veranlaßt werden. Nachdem Wortlaut hatder Verfassungsgerichtshof der Bundes-
II(1) Die öffentlichen Grund- un aupt-republik die Weitergeltung des Konkor-

dates anerkannt hat, bittet der Nuntius, schulen (Volksschulen) sind als christliche
Gemeinschafts- der Bekenntnisschulendaß die Bundesregierung die Verantwort-
errichten.lichen ın der Landesregierung ın wirk-

Weise VO]  3 einer Konkordatsver- (2) In christlichen Gemeinschaftsschulen
letzung abhalte (Amtsblatt Öln 1967, erfolgt die Aufnahme der Schüler hne
573) Rücksicht auf ihr Bekenntnis. Unterricht
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un! Erziehung sind christlich, ber nicht einer zweizügıgen Hauptschule gewähr-
bekenntnismäßig gebunden. Die Anstel- eistet ist

Jung der Lehrer erfolgt entsprechend dem
(6) DDie einer Bekenntnisminderheit ange-

Bekenntnisstand der Schüler. hörenden Schüler, für die in der Wohn-
(3) In Bekenntnisschulen werden unbe- gemeinde der iın ihrem Schulbezirk ıne
schadet des Absatzes atze und die eigene Bekenntnisschule nicht besteht, ha-
Schüler VO  5 Lehrern gleichen Bekenntnis- ben Anspruch auf ufnahme 1n die Schule
Se5 unterrichtet und ErZOSCIL, wobei Erzile- eines anderen Bekenntnisses. Dabei ist
hung und Unterricht VO:  5 den religiösen für die Betreuung un den lJehrplanmäßi-
und sittlichen Grundsätzen dieses Be- dieser SchülerSCn Religionsunterricht
kenntnisses bestimmt werden. durch Lehrer ihres Bekenntnisses ausrel-

(4) DIe Wahl der Schulart steht den Er- chend SOTgECN. Diese Lehrer erteilen
ziehungsberechtigten freli. Auf Antrag VO  „ der Schule auch Unterricht in anderen

Fächern.Erziehungsberechtigten sind die Schularten
bestehender Schulen umzuwandeln der (7) Besteht 1n der Wohngemeinde der 1m
christliche Gemeinschafts- un Bekennt- Schulbezirk die VO  a Erziehungsberech-
nisschulen LIEeEU errichten, soweit hier- tigten gewünschte Schulart nicht, soll
durch ein geordneter Schulbetrieb nicht die Schulbehörde auftf Antrag der Erzie-
beeinträchtigt wird Für die Umwandlung hungsberechtigten den Besuch einer be-
der Schulart einer Hauptschule Silt Ab- nachbarten Schule dieser Art genehmigen.
Satz atize 2 und entsprechend. (8) Das Nähere regelt eın Gesetz,.“ (Ge-
(5) Vor Errichtung einer Hauptschule ıst sSetz- un Verordnungsblatt für das Land
den Erziehungsberechtigten der haupt- Rheinland-Pfalz 1967, Lß
schulpflichtigen Schüler Gelegenheit e Eine Neufassung des Gesetzes über da
ben, 1 einem geheimen Verfahren 1nSöffentliche Schulwesen
beantragen, 1n welcher Schulart die aupt- Niedersachsen, bekanntgemacht
schule errichtet werden soll Eine aupt- z 1966 mi1t Rechtskraft VO11

schule ist in der Schulart errichten, 1967, hat das Bischöfliche Generalvikariat
die die Erziehungsberechtigten VO  j min- Hildesheim in Sonderdruck herausgegeben
destens wel Dritteln der Gesamtzahl der (als 1{1 eil der Veröffentlichung „Das
Schüler beantragen. Kann mit Rücksicht Niedersächsische Konkordat”).
auf den Schulweg eine Hauptschule 1Ur-

einzüg1g errichtet werden, ist die Steuerzgesetze
Die Abänderung des bayerischen Kiır-Hauptschule 1ın der Schulart errichten,

die die Erziehungsberechtigten VO vier chensteuergesetzes hat eine Neu-
fassung dieses Gesetzes erforderlich SFünfteln der Gesamtzahl der Schüler be-

antragen. Wird die erforderliche ahl der macht, welche unter dem Marz 1967
bekanntgemacht worden ist (Pfarramts-Anträge für iıne Schulart nicht erreicht,

ist die Hauptschule als christliche (Se- blatt 40, 1967, 183—196). ber die durch
meinschaftsschule errichten. Ist bei die Neufassung des Kirchensteuergesetzes
Hauptschulen mıiıt mehr als wel Klassen- bedingten Änderungen der Vor-

schriften für das Kirchgeldzügen die Schulart nach dem Antragsver-
unterrichtet ine Instruktion des Ordina-fahren bestimmt, ist Anträgen der

Anmeldungen für ine andere Schulart rats Würzburg on April 1967
stattzugeben, wenn die ahl der Schüler, (Amtsblatt Würzburg 1067, 101).
tür die S1€e abgegeben wurden, mindestens Die geltenden Grunderwerb-

wodurch Grund-Für eine einzügige Hauptschule ausreicht S, e en SR eZIeH
und für die übrigen Schüler der Besuch stückserwerbsvorgänge zugunsten kirch-
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licher, und mildtätigergememınnuütziıger Das Bundesinnenministerium
Körperschaften VO  3 der Grunderwerbs- hat iıne allgemeine Verwaltungs-
steuer frei gestellt werden, wurden geäan- vorschrif{ft A Gräbergesetz
dert 1n Baden-Württemberg durch Gesetz unter dem 1967 erlassen, welche
VO: August 1966 mit Wirkung VO Y hauptsächlich die Führung der Gräber-
Januar 1967 (Amtsblatt Rottenburg 1967, listen (S I die Anlegung, Instandsetzung
80) un in Schleswig-Holstein durch (S?2- un: Pflege der Gräber (S 2)I die Verle-
Seiz VO: Februar 1967 (Amtsblatt (Is- Sung VO  5 Gräbern un die Identifizierung
nabrück 19067, 200). unbekannter OoOfier (S 3) behandelt (Bun-

desanzeiger VO 1967 1Er
Staatliche Verwaltung Pfarramtsblatt 40, 160067; 203—205).

Das ayer Kultusministerıium
hat 2A11l 1967 eine Entschließung Rechtsprechung
über die neuUue Terminologie auf rund Das Urteil des Bundesverwal-
des Volksschulgesetzes VO tungsgerichts VO 1966

19606 veröffentlicht (Pfarramtsblatt befaßt sich mi1t der rage der ıgen-
40, 10967, 140—142). ständigkeit der Kirchen 1n der
Die erste Ausführungsverordnung un Bundesrepublik, näherhin mıit der Frage,
ayer. Volksschulgesetz wurde z ob für vermögensrechtliche Streitigkeiten
1967 Zzu Vollzug des Art Abs zwischen Kirchen un: deren Geistlichen
(Minderheitenlehrer) erlassen der staatliche Verwaltungsrechtsweg Of-
(Pfarramtsblatt 4 r 1967, 142 fenstehe. Diese rage wird bejaht. Ein
Die zweite Ausführungsverordnung ZUI1L evangelischer Geistlicher hat das staat-

ayer. Volksschulgesetz, gleichfalls z iche Verwaltungsgericht angerufen ZU!

1967 erlassen, regelt die Feststellung, da{fs sein Pfarrerdienstver-
hältnis weiterbestehe un demgemäßUN’g VO Bekenntnisschulen

1n christliche Gemeinschafts- vermögensrechtliche Ansprüche seine
Landeskirche habe (Pfarramtsblattund umgekehrt (Pfarramts-

blatt 40, 10067,; 143—1523). 1967, 205—208).
Ein Runderlaß des Kultusministers Der ayer Verfassungsge-
VO Nordrhein-Westfalen VO: hat iın seiner Entscheidung
16 1967 regelt die Vergütung der VO 1.967, angerufen VO  5 der Land-
1m Angestelltenverhältnis tagsfraktion der SPD gecn Meinungs-
beschäftigten Lehrkräfte verschiedenheiten über die Verfassungs-

einzelner Vorschriften desallgemeinbildenden un berufsbildenden mäßigkeit
Schulen, Was für Religionslehrer und Ka- ayer Volksschulgesetzes VO

techeten insbesondere wichtig 1st Amts- 1966 entschieden: das Gesetz ist verfas-
blatt Aachen 1967, 75) sungsmäßig sowohl 1n der Einführung des
Die Oberfinanzdirektion Stutt- 508 Minderheitenlehrers gemäß Art
Qra r hat aut Bekanntgabe des Ordina- Abs als uch in der Festlegung des Ab-

stimmungsmodus bei Umwandlung VOo  ariates Rottenburg VO 1967 die
Besteuerungswerte der kirch- Bekenntnis- Gemeinschaftsschulen,

der 1n Art Abs festgelegt ist Daslichen Dienstwohnungen -

neut heraufgesetzt un diese Maßnahme Urteil ıst ın seiner umstrittenen Argu-
mentatıon VOTLI allem darin bedenklich,mit der allgemeinen Höhe der Mietzinsen

begründet, die ceit der letztmaligen daß hinsichtlich der Bekenntnisschulen A
sagt SE wenll Schüler der Bekenntnis-Wertermittlung VOoO  3 1961 eingetreten ist

(Amtsblatt Rottenburg 1967, 70) minderheit ın Schulen der Bekenntnis-
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PERSONALNACHRICHTENmehrheit zugelassen werden, ” kann
das nicht besagen, daß 661e dort nach den Neue General- und Pro-
Grundsätzen des Bekenntnisses unter- vinzobere
richten und erziehen waren, das diesen

Im ona Juni1 1967 WaäarTr 1n Kom das
Schulen das Gepräge gibt. Denn darın Generalkapitel der Weißen
Jäge eın klarer Vorstoß die
Glaubens- un Gewissensfreiheit. Auf e  P versammelt. Aufgabe dieses Kas

pitels WAarTr das Studium der Probleme des
keinen Fall dürfen Kinder entgegen dem „Aggiornamento” namentlich iın Hinsicht
Willen der Erziehungsberechtigten nach auf die Missionstätigkeit. Zum Ge-
den Grundsätzen eines anderen Bekennt- neralobern der Weißen ater wurde
nısses unterrichtet un ETZOKECH werden Theodor Asten gewählt; Wil-
Die angefochtene Vorschrift schränkt, wıe helm Großkortenhaus wurde Generalas-

das ehedem geltende reinedargelegt, iıstent Die Weißen Väter sind derzeit 1n
Konfessionsprinzip für die Bekenntnis-
schule e1in. Diese wird der christ- fünfzig afrikanischen Diözesen atıg ®  1€e

Gesellschaft ist 1n zwOölf Provinzen un
lichen Gemeinschaftsschule angenähert,
ohne daß 661e dadurch den Charakter ver- sechzehn Missionsregionen eingeteilt un

st+ellt der Kirche vierundvierzig Bischöfe.
löre, der durch das Bekenntnis der Mehr-

Sie wurde 1868 VOIL Kardinal Charles La-heit der Schüler un der Lehrer SOWl1e
vigerie gegründet un zählt (nach dem

durch den Erziehung un Unterricht erfül-
Annuario Pontificio 1967) z 749 Mitglie-lenden christlichen Geist iın besonderem der, davon z 060 Priester in 694 Nieder-

Maiße gepragt WITF'!  d/l (Pfarramtsblatt 40, lassungen (L’Osservatore Romano
19067, 165—176). amı 1st gesagt wenll

. 67)uch LLUFLr eın nichtbekenntniszugehöriges
ind der Klasse einer Bekenntnisschule Das Generalkapitel der Pa a-
angehört, darf nicht mehr 1mM Geist des rısten wählte den 54jährigen opanıer
Bekenntnisses, sondern 1Ur mehr auf der LAaUtTe an Suarez Z General-
Grundlage des den christlichen Konfes- obern. Der NnNeuUue Ordensgeneral gehörte
sS1ionen Gemeinsamen unterrichtet werden. bisher dem Generalrat un WarTl Pro-

kurator sSe1ines Ordens. Er WarTr außerdemEine derartige juristische Argumentation
wird ıuch jedes Vertrauen Z 505 dreizehn Jahre ang Professor der
„christlichen Gemeinschaftsschule“ unter- Päpstlichen Hochschule Regina Mundi
graben, weil die nächste Folge daraus ist Die Piaristen, gegründet LO17, zählen

1n der Klasse einer christlichen (Ge- (davon 1647derzeit 2 500 Mitglieder
meinschaftsschule uch 1LUT eın ind ist, Priester) un unterrichten ihren Schu-
das nach dem Willen der Eltern unchrist- len über O OO!  Ö Schüler (L’UOsservatore
ich erzZOgen werden soll, ann darf auf Komano 185 V, 67)
Grund eines derartigen Verständnisses

Zum Provinzial der bayerischenVO:  5 Glaubens- und Gewissensfreiheit
auch nicht mehr nach christlichen Grund- Eranziskanerpro®oVvınz wurde

Dr MLOT IFE Steinheimer HGsatzen unterrichtet un erzogen werden.
wählt Der 1EeUE Provinzobere, geb 10912,

Das Urteil des ayer. a | WarTr bisher Provinzdefinitor, Lektor der
gerichts Regensburg VO Theologie un Leiter des Pastoralkurses
1960 verpflichtet iıne Gemeinde, Depu- der philosophisch-theologischen Or-
tatsholz für Mesnerdienst erbringen, denshochschule der Franziskaner in Mün-
weil dazu ıne alte Reichnisver- chen Er War außerdem tätig als Seel-

besteht (Pfarramtsblatt SOTgeI der Hochschulstudenten un 111

40, 19067, 131—1736). Geiselgasteig.
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Dr KONStamnmtin Pohlmann derZum Provinzial bayerischen
wurde ZAUD eCeU€eNn Provinzial der ch- Kapuzinerprovinz wurde PAPius
sischen O rdensprowvinz der e  e gewählt. Der NEeUe Provin-
Franziskaner 1ın Werl gewählt. Der LEUE zial, geb 1022, wWar bisher Novizenmeister
Provinzobere War bisher Lektor Ür ate- ın Laufen. Der bayerischen Kapuziner-
chetik un: Homiletik der theologischen PrOVINZ, die ihren Sitz VOT kurzem VOI1

Fakultät 1n Paderborn. eın Vorgänger, Altötting nach München verlegt hat, mC>-
Dr Dietmar Westemeyer OFM, hören rund 500 Kapuziner 1n 28 Konven-
wird künftig hauptamtlich für das Insti- ten
tut für missionarische Seelsorge ın Frank-

E Berufungenfurt wirken
arl Erlinghagen VO der

Auf dem Provinzkapitel der Pädagogischen Hochschule Freiburg hat
schen Franziskanerprovinz einen Ruf als Ordinarius für Pädagogikın Hannover wurde 22 August 1967 die Universität Regensburg IM-Hubert Gola zum Provin- IN  S Zum erstenmal wurde damit durch
ial gewählt.. iıne deutsche Universität eın Jesuit

Provinzial © m ı wurde einem ordentlichen Proftfessor 1n einer 1 Yilc=
auf dem Provinzkapitel der Thüringischen ziplin außerhalb der theologischen Fakul-
Franziskanerprovinz wiedergewählt. tat berufen
Zum Provinzial der @ Heinrich Streithofen
Provinz der Herz-Jesu-Prie- wurde Z geschäftsführenden Vorsitzen-
ster wurde 6 Aug. 1967 Jo- den des Instituts £ür Gesellschaftswis-

— — e ernannt anstelle von senschaften e. V. 1n Walberberg bestellt.
Vorsitzender des Instituts ist DrTheodor Schulte, dessen Amtszeit

Z Juli 1967 Ende Z1Ng. Z Freiburg/Schweiz un Walber-

Zum Provinzial der süddeutschen berg
wurdeSalesianerprovinz Heimgang

Franz Burger ernannt r“< der nEeUuUe Am 2 Juli 1967 starb auf der Insel 1Ta
Provinzial, ZU Priester geweiht 1950, Wd:  3 (Formosa Kardinal Thomas
War 7zuletzt Direktor des Don-Bosco-Lehr- 1 Ken-=sin 5 V Erzbischof VO  .

lingsheims in Augsburg. Der süddeut- Peking. Der Kardinal, geb Oktober
schen Salesianerprovinz gehören Nn- 1890 ın Tschangtsiu, hatte 1946 durch
wartig 157 Priester, 108 Brüder, 78 Kle- Papst Pius A als erster Chinese den
riker un Ovizen In Nieder- Purpur erhalten. Nach der Vertreibung
lassungen werden und 2500 Jugendliche aus China (1948) hielt sich Kardinal Tien
betreut. zunächst 1n den USA auf; 19060 wurde
Zum Provinzial der zugleich Apostolischer Administrator VO  j

westfälischen Provinz des Taipeh (Formosa). Er War seit mehreren
Jahren schwer leidend. eın Wappen-Kapuzinerordens wurde er
spruch autete: S uns komme DeinDr Alexander Senf£tle gewählt,

der seit 1957 dem Orden angehört. Seit Reich“
Am August 1967 starb 1ın München10957 hat den Lehrstuhl für Pädagogik

un: Sozialwissenschaft der Ordens- I 3’NILS Georg Gijierer S-D5 -
hochschule in Krefeld inne und wirkte letzt Stadtpfarrer iın München, St Willi-
außerdem als Dozent un Studentenpfar- bald, Provinzial der Süddeutschen Provinz
rer der Krefelder der Salvatorianer VOo '55—L056Ingenieurschule

oSse Pfab
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